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A N F R A G E 

 

Zeiten für die Bearbeitung und Auszahlung der regionalen Zuschüsse – Bewertung der 

Auswirkungen und Maßnahmen zur Vereinfachung der Antragsstellung 

 

Mit dem Dekret des Präsidenten der Region Nr. 19 vom 14. November 2024, das am 15. November 

2024 in Kraft trat, wurde die neue Durchführungsverordnung betreffend Beiträge für Tätigkeiten von 

regionalem Belang und zur Förderung der europäischen Integration erlassen. 

Mit Beschluss der Regionalregierung Nr. 219 vom 27. November 2024 wurden die 

programmatischen Prioritäten für 2025 genehmigt. 

Die Verordnung regelt das Verfahren für den Zugang zu regionalen Beiträgen für Initiativen, 

Veranstaltungen und Aktivitäten, die zur sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung der 

im Gebiet der Region lebenden Bevölkerung beitragen und die Kenntnis und die europäische 

Integration fördern. Antragsberechtigt sind Vereine, Komitees, Genossenschaften, öffentliche 

Körperschaften, Verbände, Stiftungen, Sportvereine und weitere private Körperschaften, die nicht die 

Form einer Gesellschaft aufweisen. Die Empfänger müssen ihren Rechtssitz im Gebiet der Region 

haben und ihre Tätigkeit ununterbrochen seit mindestens zwei Jahren im Gebiet der Region ausüben 

(die Voraussetzung der zweijährigen Tätigkeit gilt nicht für die öffentlichen Körperschaften). 

Der Antrag kann zusammen mit den erforderlichen Unterlagen per zertifizierter E-Mail 

(PEC), per Einschreiben mit Rückschein oder persönlich beim Amt für Europäische Integration und 

humanitäre Hilfe eingereicht werden. 

Bei der Versammlung des Dienstleistungszentrums für das Ehrenamt am 4. November 2024 

in Bozen wurde der Wunsch geäußert, dass die Anträge nach erfolgter Förderfähigkeitsprüfung 

schneller bearbeitet und die Gelder zügiger ausgezahlt werden. 

In diesem Zusammenhang wurde auch hervorgehoben, dass das Antragsverfahren der Region 

komplexer ist als beim Land Südtirol. 

Eine von den Anfragestellern angestellte Analyse der im Jahr 2024 ausgezahlten Beiträge 

ergab Folgendes: 
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Dies vorausgeschickt,  

 

befragen die unterfertigten Regionalratsabgeordneten die Regionalregierung,  

um Folgendes zu erfahren: 



 

 

1. Bestätigen Sie die Daten zu den 2024 ausgezahlten Beiträgen, wie sie in den Prämissen 

angeführt sind? 

2. Wie lange dauert die Bearbeitung von Förderanträgen im Durchschnitt vom Eingang bis zur 

Prüfung der Zulässigkeit? 

3. Wie lange dauert es im Durchschnitt bis zur Auszahlung der Fördermittel, nachdem das 

Verfahren erfolgreich abgeschlossen und die Förderung bewilligt wurde? 

4. Wurde eine Folgenabschätzung der neuen Verordnung laut Dekret des Präsidenten der Region 

Nr. 19/2024 im Hinblick auf ihre tatsächliche Wirksamkeit, Transparenz und Zugang seitens 

der Anspruchsberechtigten durchgeführt oder ist eine solche geplant? 

5. Plant die Regionalregierung eine Vereinfachung des Verfahrens, um die Einreichung von 

Unterlagen und die Bearbeitungszeiten zu reduzieren? Man könnte beispielsweise das 

Verfahren je nach Art des Antragstellers oder Projektgröße differenzieren. 

6. Steht die Regionalregierung im Austausch mit den einschlägigen Akteuren (etwa mit dem 

Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt, den Vereinen und örtlichen Körperschaften), um 

das Verfahren zur Bearbeitung von Förderanträgen zu vereinfachen und zu beschleunigen? 

 

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht. 
 

Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN 

         Alex Ploner 

Paul Köllensperger 

Maria Elisabeth Rieder 

Franz Ploner 
 


